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SCHLUSSAKTE DER EUROPAISCHEN ENERGIECHARTAKONFERENZ

I. Die abschließende Plenarsitzung der Europäischen
Energiechartakonferenz fand am 16./17 . Dezem
ber 1994 in Lissabon statt. Teilnehmer an der Kon
ferenz waren die Vertreter der Republik Albanien,
der Republik Armenien, Australiens, der Republik
Österreich, der Aserbaidschanischen Republik, des
Königreichs Belgien, der Republik Belarus, der
Republik Bulgarien, Kanadas, der Republik Kroa
tien, der Republik Zypern, der Tschechischen Re
publik, des Königreichs Dänemark, der Republik
Estland, der Europäischen Gemeinschaften, der
Republik Finnland, der Französischen Republik,
der Republik Georgien, der Bundesrepublik
Deutschland, der Griechischen Republik, der Re
publik Ungarn, der Republik Island, Irlands, der
Italienischen Republik, Japans, der Republik Ka
sachstan, der Kirgisischen Republik, der Republik
Lettland, des Fürstentums Liechtenstein, der Repu
blik Litauen, des Großherzogtums Luxemburg, der
Republik Malta, der Republik Moldau, des König
reichs der Niederlande, des Königreichs Norwe
gen, der Republik Polen, der Portugiesischen Re
publik, Rumäniens, der Russischen Föderation, der
Slowakischen Republik, der Republik Slowenien,
des Königreichs Spanien, des Königreichs Schwe
den, der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der
Republik Tadschikistan, der Republik Türkei,
Turkmenistans, der Ukraine, des Vereinigten Kö
nigreichs Großbritannien und Nordirland, der
Vereinigten Staaten von Amerika und der Repu
blik Usbekistan (im folgenden als „Vertreter" be
zeichnet); ferner nahmen eingeladene Beobachter
aus verschiedenen Ländern sowie von internationa
len Organisationen teil.

die nichteuropäischen Mitglieder der Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick
lung ein, an einer für Juli 1991 in Brüssel anbe
raumten Konferenz teilzunehmen, auf der über die
Europäische Energiecharta verhandelt werden soll .
Eine Reihe weiterer Länder und internationaler
Organisationen wurden eingeladen, als Beobachter
an der Europäischen Energiechartakonferenz teil
zunehmen.

Die Verhandlungen über die Europäische Energie
charta wurden 1991 abgeschlossen, und die Charta
wurde mit der Unterzeichnung eines Abschlußdo
kuments am 16./ 17. Dezember 1991 auf einer
Konferenz in Den Haag beschlossen. Zu den (da
maligen oder späteren) Unterzeichnern der Charta
gehören alle in Abschnitt I aufgeführten Staaten
und Organisationen mit Ausnahme der Beob
achter.

Die Unterzeichner der Europäischen Energie
charta verpflichteten sich,

— die Ziele und Grundsätze der Charta zu verfol
gen und ihre Zusammenarbeit so bald wie
möglich aufzunehmen und zu erweitern, indem
sie nach Treu und Glauben in Verhandlungen
über ein Basisabkommen und über Protokolle
eintreten.

Demgemäß begann die Europäische Energiechar
takonferenz mit den Verhandlungen über ein Ba
sisabkommen, das später Vertrag über die Energie
charta genannt wurde und das darauf abzielt, die
industrielle Zusammenarbeit zwischen Ost- und
Westeuropa zu fördern, indem es auf dem Felde
der Investitionen, des Transits und des Handels
Rechtssicherheit schafft. Die Konferenz begann
auch mit Verhandlungen über Protokolle im Be
reich der Energieeffizienz,Kernenergiesicherheit
und Kohlenwasserstoffe; im letzteren Fall wurden
die Verhandlungen allerdings später bis zur Voll
endung des Vertrags über die Energiecharta wie
der ausgesetzt.

Die Verhandlungen bezüglich des Vertrags über
die Energiecharta und des Energiechartaprotokolls
über Energieeffizienz und damit verbundene Um
weltaspekte wurden 1994 erfolgreich abgeschlos
sen.

HINTERGRUND

II . Auf der Sitzung des Europäischen Rates im Juni
1990 in Dublin trug der Premierminister der Nie
derlande den Gedanken vor, die Wirtschaftsent
wicklung in Osteuropa und der ehemaligen Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken könnte sich
durch Zusammenarbeit im Energiebereich kataly
sieren und beschleunigen lassen. Dieser Gedanke
wurde vom Rat günstig aufgenommen, und die
Kommission der Europäischen Gemeinschaften
wurde aufgefordert zu untersuchen, wie eine sol
che Zusammenarbeit am besten zustande gebracht
werden kann. Im Februar 1991 schlug die Kom
mission das Konzept einer Europäischen Energie
charta vor.

Nach einer Aussprache über den Vorschlag der
Kommission im Rat der Europäischen Gemein
schaften luden die Europäischen Gemeinschaften
die anderen Länder West- und Osteuropas, die
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und

DER VERTRAG ÜBER DIE ENERGIECHARTA

III. Als Ergebnis ihrer Überlegungen verabschiedete
die Europäische Energiechartakonferenz den
Wortlaut des Vertrags über die Energiecharta (im
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folgenden als „Vertrag" bezeichnet), der als An
hang 1 beigefügt ist, sowie Beschlüsse dazu, die als
Anhang 2 beigefügt sind, und kam überein, den
Vertrag vom 17. Dezember 1994 bis zum 16. Juni
1995 in Lissabon zur Unterzeichnung aufzulegen.

iii) Beförderung über Land, Verteilung,
Speicherung und Lieferung von Ener
gieerzeugnissen, beispielsweise durch
Übertragungs- und Verteilernetze und
-fernleitungen oder über besondere
Schienenwege, sowie Bau solcher Ein
richtungen einschließlich Verlegen von
öl-, Gas- und Schlammkohle-Rohr
fernleitungen ;

iv) Beseitigung und Endlagerung von Ab
fällen aus energietechnischen Einrich
tungen wie Kraftwerken, einschließlich
radioaktiver Abfälle aus Kernkraftwer
ken ;

v) Stillegung energietechnischer Einrich
tungen einschließlich Bohrplattformen,
Ölraffinerien und Kraftwerken;

vi) Vermarktung und Verkauf von Ener
gieerzeugnissen sowie Handel damit,
beispielsweise Benzinverkauf an End
verbraucher;

vii) Forschungs-, Beratungs-, Planungs-,
Geschäftsführungs- und Entwicklungs
arbeiten im Zusammenhang mit den
genannten Tätigkeiten, einschließlich
solcher zur Verbesserung der Energie
effizienz.

3 . Zu Artikel 1 Nummer 6

Um Klarheit darüber zu erlangen, ob eine im
Gebiet einer Vertragspartei vorgenommene In
vestition unmittelbar oder mittelbar von einem
Investor einer anderen Vertragspartei kontrol
liert wird, bedeutet Kontrolle einer Investition
die faktische Kontrolle, die nach Prüfung der
tatsächlichen Umstände in jeder Situation fest
gestellt wird. Bei einer solchen Prüfung sind
alle einschlägigen Faktoren zu berücksichti
gen, darunter

a) die finanziellen Beteiligungen des Investors,
einschließlich seiner Eigentumsrechte an
der Investition ;

b) die Fähigkeit des Investors, wesentlichen
Einfluß auf die Geschäftsführung und die
Arbeit der Investition auszuüben ;

c) die Fähigkeit des Investors, wesentlichen
Einfluß auf die Auswahl der Mitglieder des
Verwaltungsgremiums (Vorstand bezie
hungsweise Verwaltungsrat) auszuüben.

Bestehen Zweifel, ob ein Investor eine Investi
tion unmittelbar oder mittelbar kontrolliert, so
obliegt dem Investor, der sich auf eine solche
Kontrolle beruft, die Beweispflicht für das
Vorhandensein der Kontrolle.

KLARSTELLUNGEN

IV. Mit der Unterzeichnung der Schlußakte einigten
sich die Vertreter darauf, die folgenden Klarstel
lungen zum Vertrag zu verabschieden :

1 . Zum Vertrag als Ganzes

a) Die Vertreter unterstreichen, daß die Be
stimmungen des Vertrags im Bewußtsein
der besonderen Natur des Vertrags verein
bart wurden, der einen Rechtsrahmen zur
Förderung langfristiger Zusammenarbeit in
einem bestimmten Bereich bilden soll, und
demzufolge nicht als Präzedenzfall im Zu
sammenhang mit anderen internationalen
Verhandlungen ausgelegt werden können.

b) Die Bestimmungen des Vertrags

i) verpflichten eine Vertragspartei nicht,
den zwingenden Zugang Dritter einzu
führen ;

ii) verhindern nicht die Verwendung von
Preissystemen, die innerhalb einer be
stimmten Verbrauchergruppe identische
Preise für Kunden an verschiedenen
Standorten anwenden.

c) Abweichungen von der Meistbegünsti
gungsbehandlung sind nicht für Maßnah
men gedacht, die sich gezielt auf einen In
vestor oder eine Gruppe von Investoren be
ziehen, sondern werden allgemein ange
wendet.

2. Zu Artikel 1 Nummer 5

a) Es besteht Einvernehmen darüber, daß der
Vertrag keine anderen Rechte auf Wirt
schaftstätigkeiten verleiht als die auf Wirt
schaftstätigkeiten im Energiebereich.

b) Folgende Tätigkeiten sind Beispiele für eine
Wirtschaftstätigkeit im Energiebereich :

i) Erkundung, Aufsuchung und Förde
rung beispielsweise von öl, Gas, Kohle
und Uran ;

ii) Bau und Betrieb von Energiegewin
nungsanlagen einschließlich solcher,
die mit Windenergie und anderen er
neuerbaren Energien betrieben werden;
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4. Zu Artikel 1 Nummer 8

Im Einklang mit der australischen Politik der
Auslandsinvestitionen gilt die Errichtung eines
neuen Bergbau- oder Rohstoffverarbeitungsbe
triebs in Australien mit einer Gesamtinvestition
von 10 Millionen Australischen Dollar oder
mehr durch einen ausländischen Investor als
Vornahme einer neuen Investition, auch wenn
der betreffende Investor bereits ein ähnliches
Unternehmen in Australien betreibt.

5 . Zu Artikel 1 Nummer 12

Die Vertreter erkennen an, daß ein angemes
sener und wirksamer Schutz der Rechte des
geistigen Eigentums nach höchsten internatio
nal anerkannten Normen notwendig ist.

6 . Zu Artikel 5 Absatz 1

Die Zustimmung der Vertreter zu Artikel 5 ist
nicht so auszulegen, als bedeute sie eine Stel
lungnahme zu der Frage, ob oder in welchem
Umfang die Bestimmungen des Übereinkom
mens über handelsbezogene Investitionsmaß
nahmen, das der Schlußakte der Uruguay
Runde über multilaterale Handelsverhandlun
gen beigefügt ist, in die Artikel III und XI des
GATT mit einbegriffen sind.

7 . Zu Artikel 6

a) Das in Artikel 6 Absatz 2 genannte einsei
tige und abgestimmte wettbewerbswidrige
Verhalten ist von jeder Vertragspartei im
Einklang mit ihren Gesetzen festzulegen
und kann rücksichtslosen Mißbrauch um
fassen.

b) „Gesetze durchsetzen" umfaßt Maßnah
men aufgrund der Wettbewerbsgesetze ei
ner Vertragspartei durch Untersuchungen,
rechtliche Verfahren oder Verwaltungs
maßnahmen sowie durch Entscheidungen
oder neue Gesetze, mit denen eine Geneh
migung erteilt oder verlängert wird.

8 . Zu Artikel 7 Absatz 4

Die anwendbaren Rechtsvorschriften schließen
Bestimmungen über Umweltschutz, Bodennut
zung, Sicherheit oder technische Normen ein.

9. Zu den Artikeln 9 und 10 sowie Teil V

Stehen Programme einer Vertragspartei für öf
fentliche Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften
oder Versicherungen zur Erleichterung des
Außenhandels oder von Auslandsinvestitionen

nicht mit Investitionen oder damit zusammen
hängenden Tätigkeiten von Investoren anderer
Vertragsparteien in ihrem Gebiet im Zusam
menhang, so können sie von Einschränkungen
abhängig gemacht werden, die sich auf die Be
teiligung an ihnen beziehen.

10 . Zu Artikel 10 Absatz 4

Der Zusatzvertrag wird die Bedingungen fest
legen, unter denen die in Artikel 10 Absatz 3
beschriebene Behandlung anzuwenden ist. Die
Bedingungen schließen unter anderem Bestim
mungen über den Verkauf oder die sonstige
Entäußerung staatlicher Vermögenswerte (Pri
vatisierung) und den Abbau von Monopolen
(Entmonopolisierung) ein.

11 . Zu Artikel 10 Absatz 4 und Artikel 29 Absatz 6

Die Vertragsparteien können eine Verbindung
zwischen Artikel 10 Absatz 4 und Artikel 29
Absatz 6 in Betracht ziehen.

12 . Zu Artikel 14 Absatz 5

Es wird erwartet, daß eine Vertragspartei, die
eine Übereinkunft nach Artikel 14 Absatz 5
schließt, dafür sorgt, daß die Bedingungen der
Übereinkunft nicht den Pflichten der Vertrags
partei aus dem Abkommen über den Interna
tionalen Währungsfonds zuwiderlaufen.

13 . Zu Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe i)

Jede Vertragspartei entscheidet selbst, in wel
chem Umfang die Bewertung und Überwa
chung der Umweltauswirkungen rechtlichen
Anforderungen unterliegen sollen, welche Be
hörden für Entscheidungen im Zusammenhang
mit solchen Anforderungen zuständig und
welche Verfahren anzuwenden sind.

14 . Zu den Artikeln 22 und 23

Hinsichtlich des unter Artikel 29 fallenden
Handels mit Energieerzeugnissen legt jener
Artikel die einschlägigen Bestimmungen für
die in den Artikeln 22 und 23 geregelten An
gelegenheiten fest.

15 . Zu Artikel 24

Die im GATT und in den dazugehörigen
Rechtsakten enthaltenen Ausnahmen gelten,
wie in Artikel 4 anerkannt, zwischen bestimm
ten Vertragsparteien, die Vertragsparteien des
GATT sind. Hinsichtlich des unter Artikel 29
fallenden Handels mit Energieerzeugnissen
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Charta entstehende Aufgaben zu überneh
men. Der vorläufige Generalsekretär
könnte der vorläufigen Chartakonferenz
auf der Sitzung, die nach Artikel 45 Absatz
4 spätestens 180 Tage nach dem Tag einzu
berufen ist, an dem der Vertrag zur Unter
zeichnung aufgelegt wird, Bericht erstatten.

b) Die Chartakonferenz soll den jährlichen
Haushalt vor Beginn des Haushaltsjahrs be
schließen.

21 . Zu Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe m)

Die technischen Änderungen der Anlagen
könnten zum Beispiel die Streichung von
NichtUnterzeichnern oder von Unterzeichnern,
die ihre Absicht bekundet haben, nicht zu rati
fizieren, aus der Liste beziehungsweise Erwei
terungen der Anlagen N und VC umfassen. Es
wird erwartet, daß derartige Änderungen im
gegebenen Fall der Chartakonferenz vom Se
kretariat vorgeschlagen werden.

22. Zu Anlage TFU Absatz 1

a) Haben einige Vertragsparteien einer in Ab
satz 1 genannten Übereinkunft den Vertrag
nicht innerhalb der für die Notifikation
vorgeschriebenen Frist unterzeichnet oder
sind sie ihm nicht entsprechend beigetreten,
so können diejenigen Vertragsparteien der
Übereinkunft, die den Vertrag unterzeich
net haben oder ihm beigetreten sind, in ih
rem Namen notifizieren.

b) Die Notwendigkeit, Übereinkünfte rein
kommerziellen Charakters generell zu noti
fizieren, wird nicht ins Auge gefaßt, weil
derartige Übereinkünfte nicht die Frage der
Einhaltung des Artikels 29 Absatz 2 Buch
stabe a) aufwerfen dürften, selbst wenn sie
von staatlichen Stellen geschlossen werden.
Die Chartakonferenz könnte indessen für
Zwecke der Anlage TFU klären, welche
Arten von Übereinkünften nach Artikel 29
Absatz 2 Buchstabe b) notifiziert werden
müssen und welche nicht.

legt jener Artikel die einschlägigen Bestim
mungen für die in Artikel 24 geregelten Ange
legenheiten fest.

16 . Zu Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a)

Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe a) ist nicht so
auszulegen, als verlange er von einer Vertrags
partei, Teil III des Vertrags in ihr innerstaatli
ches Recht umzusetzen.

17 . Zu den Artikeln 26 und 27

Die Bezugnahme auf vertragliche Verpflich
tungen im vorletzten Satz des Artikels 10 Ab
satz 1 schließt Beschlüsse internationaler Or
ganisationen, auch wenn sie rechtsverbindlich
sind, sowie Verträge, die vor dem 1 . Januar
1970 in Kraft getreten sind, nicht ein.

18 . Zu Artikel 29 Absatz 2 Buchstabe a)

a) Sieht eine in diesem Absatz genannte Be
stimmung des GATT 1947 oder eines dazu
gehörigen Rechtsinstruments ein gemeinsa
mes Tätigwerden von Vertragsparteien des
GATT vor, so wird erwartet, daß die Char
takonferenz tätig wird.

b) Die Formulierung „wie sie am 1 . März
1994 angewandt wurden und in bezug auf
die Energieerzeugnisse von den Vertrags
parteien des GATT 1947 untereinander
praktiziert werden" ist nicht für Fälle ge
dacht, in denen eine Vertragspartei des
GATT sich auf Artikel XXXV des GATT
berufen hat und damit die Anwendung des
GATT gegenüber einer anderen Vertrags
partei des GA'lT aussetzt, gleichwohl aber
de facto einige Bestimmungen des GATT
gegenüber jener anderen Vertragspartei des
GATT einseitig anwendet.

19 . Zu Artikel 33

Die vorläufige Chartakonferenz soll zum frü
hestmöglichen Zeitpunkt entscheiden, wie das
Ziel des Titels III der Europäischen Energie
charta am besten zu verwirklichen ist, nämlich
daß Protokolle in Bereichen der Zusammenar
beit, wie sie unter Titel III der Charta aufge
führt sind, ausgehandelt werden.

20 . Zu Artikel 34

a) Der vorläufige Generalsekretär sollte sich
umgehend mit anderen internationalen
Gremien in Verbindung setzen, um festzu
stellen, unter welchen Bedingungen diese
bereit wären, aus dem Vertrag und der

ERKLÄRUNGEN

V. Die Vertreter erklärten, daß Artikel 18 Absatz 2
nicht so auszulegen ist, als sei es erlaubt, die An
wendung der anderen Bestimmungen des Vertrags
zu umgehen.

VI. Die Vertreter nahmen von folgenden Erklärungen
Kenntnis, die zum Vertrag abgegeben wurden :
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1 . Zu Artikel 1 Nummer 6

Die Russische Föderation wünscht, daß in den
Verhandlungen über den in Artikel 10 Absatz 4
genannten Zusatzvertrag die Frage der Bedeu
tung nationaler Rechtsvorschriften in bezug auf
die Kontrolle, wie in der Klarstellung zu Artikel
1 Absatz 6 ausgedrückt, erneut überdacht wird.

2 . Zu Artikel 5 und Artikel 10 Absatz 11

Australien merkt an, daß Artikel 5 und Artikel
10 Absatz 11 seine Rechte und Pflichten aus
dem GATT nicht beeinträchtigen; dazu gehö
ren auch jene, wie sie in dem Übereinkommen
der Uruguay-Runde über handelsbezogene In
vestitionsmaßnahmen erarbeitet wurden, insbe
sondere im Hinblick auf die Liste der Ausnah
men nach Artikel 5 Absatz 3, die es als nicht
vollständig ansieht.

Australien merkt ferner an, daß es nicht ange
messen wäre, wenn aufgrund des Vertrags ge
schaffene Streitbeilegungsorgane im Rahmen
von Streitigkeiten zwischen Vertragsparteien
des GATT oder zwischen einem Investor einer
Vertragspartei des GATT und einer anderen
Vertragspartei des GATT Auslegungen der Ar
tikel III und XI des GATT vornehmen würden.
Es ist der Ansicht, daß hinsichtlich der Anwen
dung des Artikels 10 Absatz 11 in einer Streitig
keit zwischen einem Investor und einer Ver
tragspartei des GATT die einzige nach Artikel
26 zu behandelnde Angelegenheit der Erlaß von
Schiedssprüchen in dem Fall ist, daß ein
GATT-Schiedsgericht oder das WTO-Streitbei
legungsorgan zuerst entschieden hat, daß eine
von der Vertragspartei beibehaltene handelsbe
zogene Investitionsmaßnahme mit ihren Pflich
ten aus dem GATT oder dem Übereinkommen
über handelsbezogene Investitionsmaßnahmen
unvereinbar ist.

4 . Zu Artikel 10

Kanada und die Vereinigten Staaten bekräfti
gen, daß sie Artikel 10 im Einklang mit folgen
den Überlegungen anwenden werden :

Für die Zwecke der Abschätzung der Behand
lung, die Investoren anderer Vertragsparteien
und ihren Investitionen gewährt werden muß,
werden die jeweiligen Umstände von Fall zu
Fall zu berücksichtigen sein. Ein Vergleich zwi
schen der Behandlung, die Investoren einer
Vertragspartei oder deren Investitionen gewährt
wird, und den Investitionen oder Investoren ei
ner anderen Vertragspartei ist nur stichhaltig,
wenn er zwischen Investoren und Investitionen
unter ähnlichen Umständen gezogen wird. Bei
der Feststellung, ob unterschiedliche Behand
lung von Investoren oder Investitionen mit Arti
kel 10 vereinbar ist, müssen zwei grundlegende
Faktoren berücksichtigt werden :

Der erste Faktor sind die politischen Ziele der
Vertragsparteien auf verschiedenen Gebieten,
soweit sie mit den Grundsätzen der Nichtdiskri
minierung in Artikel 10 vereinbar sind. Recht
mäßige politische Ziele können die unterschied
liche Behandlung ausländischer Investoren oder
ihrer Investitionen rechtfertigen, um die Ver
schiedenartigkeit der betreffenden Umstände
zwischen jenen Investoren und Investitionen
und den inländischen Investoren und Investitio
nen deutlich zu machen. Zum Beispiel das Ziel
der Sicherung der Integrität des Finanzsystems
eines Landes würde vernünftige, besonnene
Maßnahmen gegenüber ausländischen Investo
ren oder Investitionen rechtfertigen, wo derar
tige Maßnahmen unnötig wären, um dieselben
Ziele zu erreichen, wenn es um heimische Inve
storen oder Investitionen geht. Die ausländi
schen Investoren oder ihre Investitionen befän
den sich also nicht unter „ähnlichen Umstän
den" wie die inländischen. Somit bedeutete eine
derartige Maßnahme zwar unterschiedliche Be
handlung, stünde aber doch Artikel 10 nicht
entgegen.

Der zweite Faktor ist das Ausmaß, in dem die
Maßnahme durch den Umstand begründet ist,
daß der betreffende Investor oder seine Investi
tion sich in ausländischem Eigentum befindet
oder unter ausländischer Kontrolle steht. Eine
Maßnahme, die besonders auf Investoren zuge
schnitten ist, weil sie Ausländer sind, ohne aus
reichendes Gegengewicht aus politischen Grün
den im Sinne des vorstehenden Absatzes, ver
stößt gegen die Grundsätze des Artikels 10 . Der
ausländische Investor oder seine Investition be
fände sich „unter ähnlichen Umständen" wie
die inländischen Investoren und ihre Investitio
nen, und die Maßnahme stünde somit Artikel
10 entgegen.

3 . Zu Artikel 7

Die Europäischen Gemeinschaften und ihre
Mitgliedstaaten sowie Österreich, Norwegen,
Schweden und Finnland erklären, daß die Be
stimmungen des Artikels 7 den herkömmlichen
Regeln des Völkerrechts betreffend die Ho
heitsgewalt über unterseeische Kabel und Rohr
leitungen oder, soweit solche Regeln nicht vor
handen sind, dem allgemeinen Völkerrecht un
terliegen.

Sie erklären ferner, daß Artikel 7 nicht die Aus
legung des bestehenden Völkerrechts betreffend
die Hoheitsgewalt über unterseeische Kabel und
Rohrleitungen berühren soll und auch nicht so
betrachtet werden kann.
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5 . Zu Artikel 25

Die Europäischen Gemeinschaften und ihre
Mitgliedstaaten erinnern daran, daß nach Arti
kel 58 des Vertrags zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft

a) die nach den Rechtsvorschriften eines Mit
gliedstaats gegründeten Gesellschaften oder
Firmen, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre
Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlas
sung innerhalb der Gemeinschaft haben, ent
sprechend dem Dritten Teil Titel III Kapitel
2 des Vertrags zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft hinsichtlich ihres Nie
derlassungsrechts den natürlichen Personen
gleichstehen, die Angehörige von Mitglied
staaten sind ; Gesellschaften oder Firmen, die
nur ihren satzungsmäßigen Sitz in der Ge
meinschaft haben, müssen zu diesem Zweck
eine tatsächliche und dauerhafte Verbindung
zu der Wirtschaft eines der Mitgliedstaaten
aufweisen ;

b) als „Gesellschaften und Firmen" die Gesell
schaften und Firmen des bürgerlichen Rechts
und des Handelsrechts gelten, einschließlich
der Genossenschaften, und die sonstigen ju
ristischen Personen des öffentlichen und pri
vaten Rechts mit Ausnahme derjenigen, die
keinen Erwerbszweck verfolgen.

Die Europäischen Gemeinschaften und ihre
Mitgliedstaaten erinnern ferner an folgendes :

Das Gemeinschaftsrecht bietet die Möglichkeit,
die beschriebene Behandlung auf Zweignieder
lassungen und Agenturen von Gesellschaften
und Firmen auszudehnen, die nicht in einem
der Mitgliedstaaten gegründet sind; die Anwen
dung des Artikels 25 des Vertrags über die
Energiecharta erlaubt nur die Abweichungen,
die zur Wahrung der Vorzugsbehandlung als
Ergebnis des weiteren Prozesses der Wirt
schaftsintegration notwendig sind, welche sich
aus den Verträgen über die Europäischen Ge
meinschaften ergibt.

6. Zu Artikel 40

Dänemark erinnert daran, daß die Europäische
Energiecharta für Grönland und die Färöer so
lange nicht gilt, bis eine diesbezügliche Erklä
rung seitens der örtlichen Regierungen Grön
lands und der Färöer vorliegt.

In dieser Hinsicht bestätigt Dänemark, daß Ar
tikel 40 des Vertrags auf Grönland und die Fä
röer Anwendung findet.

7 . Zu Anlage G Absatz 4

a) Die Europäischen Gemeinschaften und die
Russische Föderation erklären, daß der
Handel mit Kernmaterial zwischen ihnen bis
zum Abschluß einer anderen Übereinkunft
durch Artikel 22 des am 24. Juni 1994 in
Korfu unterzeichneten Abkommens über
Partnerschaft und Zusammenarbeit zur
Gründung einer Partnerschaft zwischen den
Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Russi
schen Föderation andererseits, den ihm bei
gefügten Briefwechsel und die diesbezügli
che gemeinsame Erklärung geregelt wird
und daß Streitigkeiten über diesen Handel
den Verfahren des genannten Abkommens
unterliegen.

b) Die Europäischen Gemeinschaften und die
Ukraine erklären, daß im Einklang mit dem
am 14. Juni 1994 in Luxemburg unterzeich
neten Partnerschafts- und Kooperationsab
kommen und dem am gleichen Tag para
phierten Interimsabkommen der Handel mit
Kernmaterial zwischen ihnen ausschließlich
durch die Bestimmungen eines spezifischen
Abkommens, das zwischen der Europäischen
Atomgemeinschaft und der Ukraine abzu
schließen ist, geregelt wird.

Bis zum Inkrafttreten dieses spezifischen Ab
kommens gelten für den Handel mit Kern
material zwischen ihnen ausschließlich die
Bestimmungen des am 18. Dezember 1989 in
Brüssel unterzeichneten Abkommens zwi
schen der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft und der Europäischen Atomgemein
schaft und der Union der Sozialistischen So
wjetrepubliken über den Handel und die
handelspolitische und wirtschafdiche Zusam
menarbeit weiter.

c) Die Europäischen Gemeinschaften und Ka
sachstan erklären, daß im Einklang mit dem
am 20. Mai 1994 in Brüssel unterzeichneten
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen
und dem am gleichen Tag paraphierten Inte
rimsabkommen der Handel mit Kernmaterial
zwischen ihnen ausschließlich durch die Be
stimmungen eines spezifischen Abkommens,
das zwischen der Europäischen Atomge
meinschaft und Kasachstan abzuschließen
ist, geregelt wird.

Bis zum Inkrafttreten dieses spezifischen Ab
kommens gelten für den Handel mit Kern
material zwischen ihnen ausschließlich die
Bestimmungen des am 18. Dezember 1989 in
Brüssel unterzeichneten Abkommens zwi
schen der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft und der Europäischen Atomgemein
schaft und der Union der Sozialistischen So
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f) Die Europäischen Gemeinschaften und Us
bekistan erklären, daß der Handel mit Kern
material zwischen ihnen ausschließlich durch
die Bestimmungen eines spezifischen Ab
kommens, das zwischen der Europäischen
Atomgemeinschaft und Usbekistan abzu
schließen ist, geregelt wird.

Bis zum Inkrafttreten dieses spezifischen Ab
kommens gelten für den Handel mit Kern
material zwischen ihnen ausschließlich die
Bestimmungen des am 18 . Dezember 1989 in
Brüssel unterzeichneten Abkommens zwi
schen der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft und der Europäischen Atomgemein
schaft und der Union der Sozialistischen So
wjetrepubliken über den Handel und die
handelspolitische und wirtschaftliche Zusam
menarbeit weiter.

wjetrepubliken über den Handel und die
handelspolitische und wirtschaftliche Zusam
menarbeit weiter.

d) Die Europäischen Gemeinschaften und Kir
gisistan erklären, daß im Einklang mit dem
am 31 . Mai 1994 in Brüssel unterzeichneten
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen
der Handel mit Kernmaterial zwischen ihnen
ausschließlich durch die Bestimmungen eines
spezifischen Abkommens, das zwischen der
Europäischen Atomgemeinschaft und Kirgi
sistan abzuschließen ist, geregelt wird.

Bis zum Inkrafttreten dieses spezifischen Ab
kommens gelten für den Handel mit Kern
material zwischen ihnen ausschließlich die
Bestimmungen des am 18 . Dezember 1989 in
Brüssel unterzeichneten Abkommens zwi
schen der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft und der Europäischen Atomgemein
schaft und der Union der Sozialistischen So
wjetrepubliken über den Handel und die
handelspolitische und wirtschaftliche Zusam
menarbeit weiter.

e) Die Europäischen Gemeinschaften und Tad
schikistan erklären, daß der Handel mit
Kernmaterial zwischen ihnen ausschließlich
durch die {Bestimmungen eines spezifischen
Abkommens, das zwischen der Europäischen
Atomgemeinschaft und Tadschikistan abzu
schließen ist, geregelt wird.

Bis zum Inkrafttreten dieses spezifischen Ab
kommens gelten für den Handel mit Kern
material zwischen ihnen ausschließlich die
Bestimmungen des am 18 . Dezember 1989 in
Brüssel unterzeichneten Abkommens zwi
schen der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft und der Europäischen Atomgemein
schaft und der Union der Sozialistischen So
wjetrepubliken über den Handel und die
handelspolitische und wirtschaftliche Zusam
menarbeit weiter.

DAS ENERGIECHARTAPROTOKOLL ÜBER ENERGIE
EFFIZIENZ UND DAMIT VERBUNDENE UMWELT

ASPEKTE

VII. Die Europäische Energiechartakonferenz hat den
Wortlaut des Energiechartaprotokolls über Ener
gieeffizienz und damit verbundene Umweltaspekte
verabschiedet, das in Anlage 3 wiedergegeben ist.

DIE EUROPÄISCHE ENERGIECHARTA

VIII. Die vorläufige Chartakonferenz und die Charta
konferenz, die im Vertrag vorgesehen sind, sind
künftig dafür verantwortlich, Beschlüsse über An
träge auf Unterzeichnung des Abschlußdokuments
der Haager Konferenz über die Europäische Ener
giecharta und die damit verabschiedete Europäi
sche Energiecharta zu fassen.

DOKUMENTATION

IX. Die Verhandlungsprotokolle der Europäischen
Energiechartakonferenz werden beim Sekretariat
hinterlegt.



Nr. L 380/10 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 31 . 12. 94

Done at Lisbon on the seventeenth day of December in the year one thousand nine hundred
and ninety-four.

Fait à Lisbonne, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Geschehen zu Lissabon am siebzehnten Dezember neunzehnhundertvierundneunzig.

Fatto a Lisbona il diciassettesimo giorno del mese di dicembre dell'anno millenovecentonovanta
quattro.

CoBepuieHo B JIncca6one B ceмнадцатшй дeнb декабря oana THCAMB
девятьсот девяностο »leTBepToro rona .

Hecho en Lisboa, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Lissabon, den syttende december nittenhundrede og fireoghalvfems.

Έγινε στη Λισαβόνα, στις δέκα επτά Δεκεμβρίου του έτους χίλια ενιακόσια ενενήντα τέσσερα.

Gedaan te Lissabon, de zeventiende december negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Lisboa, aos dezassete de Dezembro de mil novecentos e noventa e quatro.
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Per Republiken e Shqipërisë

^mjuiuimitOh ^iuupuiu|binnipjuiüh

For Australia

Für die Republik Österreich
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A3ep6aftnaH ачҺнцан

Pour le royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française de Belgique, la Communauté flamande,
la Communauté germanophone de Belgique, la Région wallonne, la Région flamande et la région
de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening bindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap van België,
de Duitstalige Gemeenschap van België, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet ebenso die ,Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft Belgi
ens, die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, die Flämische Region, die Wallonische Region
und die Region Brüssel-Hauptstadt.

An iмя Pзcлyблікі ьeлapycb

3a Pепyблика BinrapHH
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For Canada

Pour le Canada

za Republiku Hrvatsku

For the Republic of Cyprus

ZaCeskou Republiku



Nr. L 380/14 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 31 . 12. 94

For Kongeriget Danmark

Eesti Vabariigi nimel

Por las Comunidades Europeas
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Voor de Europese Gemeenschappen
Pelas Comunidades Europeias

Suomen tasavallan puolesta
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Pour la Republique française

%

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Ελληνική Δημοκρατία
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A Magyar Köztársaság neveben

Fyrir hönd Lyöveldisins islands

Thar cheann na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana



31 . 12. 94 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 380/17

Ka3axcTan Pecлубликаcцпцң aтшнан

Kupru3 Респубпикаси Yчyn

Latvijas Republikas varda
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Für das Fürstentum Liechtenstein

Lietuvos Respublikos vardu

Pour le grand-duché de Luxembourg

For the Republic of Malta
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Pentru Republica Moldova

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

For Kongeriket Norge

Za Rzeczpospolitą Polska

7
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Pela Repüblica Portuguesa

Pentru Romama

3a Poccийскую «PeaepauHD

Za Slovenskú republiku
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Za Republiko Slovenijo

Por el Reino de Espana

För Konungariket Sverige

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera
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A3 цпоми Taпикистоп

Türkiye Cumhuriyeti adina

Tyркменистан Xeкyмeтипин aдипдан

3a Yкpaïну
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For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

For the United States of America

Узбекистоп Респубпикаси Xyкyмaти IIOMMUQM


